
 

 

Deutscher Bundestag Drucksache 20/8793 
20. Wahlperiode 11.10.2023 

Beschlussempfehlung* 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/8294, 20/8652 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise  
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 

A. Problem 
Seit der Verlagerung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (im 
Folgenden auch „Zentralstelle“) zur Zollverwaltung im Jahr 2017 sieht sich die 
Zentralstelle erheblichen Herausforderungen bei der Bearbeitung der eingehen-
den Meldungen ausgesetzt. Die Anzahl der bei der Zentralstelle eingegangenen 
Meldungen hat sich seit der Neueinrichtung der Zentralstelle im Jahr 2017 um ein 
Vielfaches gesteigert. Unter diesen Herausforderungen kann die Zentralstelle ih-
rem gesetzlichen Auftrag nur gerecht werden, indem sie ihre Prozesse konsequent 
auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausrichtet und 
entsprechend internationalen und europäischen Empfehlungen risikobasiert aus-
gestaltet. Das im Jahr 2022 erneut erheblich gestiegene Meldeaufkommen macht 
es erforderlich, den gesetzlichen Kernauftrag der Zentralstelle klarer auszugestal-
ten und die risikobasierte Arbeitsweise für sie klarzustellen. 

Durch strafrechtliche Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem risikoba-
sierten Ansatz ergibt sich über die von den Ermittlungen Betroffenen hinaus er-
hebliche Rechtsunsicherheit für die bei der Zentralstelle Beschäftigten. Es ent-
spricht der Fürsorgepflicht der Zentralstelle gegenüber ihren Beschäftigten, dass 
sie ihren Aufgaben gerecht werden können müssen und sich nicht innerhalb ihrer 
Tätigkeit regelmäßig der Gefahr der Strafbarkeit ausgesetzt sehen. 

B. Lösung 
Der vorliegende Gesetzentwurf schafft tragfähige Rechtsgrundlagen, damit die 
Zentralstelle unter den aktuellen Anforderungen ihrem gesetzlichen Kernauftrag 
besser gerecht werden kann. Um möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse 
der Zentralstelle bei der Analyse und Weiterleitung von Meldungen sicherzustel-
len und Rechtsklarheit in der Aufgabenwahrnehmung durch die Zentralstelle zu 

                                                        
* Der Bericht des Finanzausschusses wird gesondert verteilt. 
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schaffen, werden die erforderlichen Änderungen des Geldwäschegesetzes noch 
vor der geplanten Überführung der Zentralstelle in die neue Behörde zur Bekämp-
fung der Finanzkriminalität auf den Weg gebracht. 

Der gesetzliche Handlungsbedarf wird durch Änderungen des Geldwäschegeset-
zes umgesetzt. Die Änderungen des Geldwäschegesetzes stärken die effektive 
Aufgabenwahrnehmung der Zentralstelle und stellen den allgemeinen Grundsatz 
der risikobasierten Arbeitsweise für sie klar. Im Einzelnen sehen die Änderungen 
Folgendes vor: 

– Den risikobasierten Ansatz im Rahmen der Arbeitsweise der Zentralstelle im 
Einzelnen gesetzlich auszugestalten. Das Ziel ist die effizientere Filterung 
und Auswahl der Meldungen, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrags der 
Zentralstelle einer vertieften Analyse zugeführt und auf die Bedürfnisse der 
Adressaten der Analyseberichte abgestimmt werden können. 

– Der Kernauftrag der Zentralstelle wird innerhalb der Analysepflicht gesetz-
lich ausgestaltet. In Umsetzung des Kernauftrags und im Einklang mit der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates** wird 
der Analyseauftrag der Zentralstelle dahingehend angepasst, dass die Ana-
lyse auf Zusammenhänge mit Geldwäsche, damit zusammenhängende Vor-
taten und Terrorismusfinanzierung ausgerichtet werden kann. 

– Die hinreichende Unterstützung der Prozesse der Zentralstelle durch auto-
matisierte Verfahren wird gesetzlich konkretisiert. Es werden die erforderli-
chen informationstechnologischen Rechtsgrundlagen für automatisierte Ver-
fahren geschaffen, die der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle und 
ihrer Ausrichtung an ihrem Kernauftrag Rechnung tragen und die Zentral-
stelle in ihren Arbeitsprozessen zukunftssicher aufstellen. Dadurch soll die 
Zentralstelle insbesondere dem erhöhten Meldeaufkommen gerecht werden 
können. 

– Die Modalitäten der Zusammenarbeit der Zentralstelle mit anderen Behör-
den werden vereinfacht, insbesondere bei der Bearbeitung der sogenannten 
Fristfälle und zur Unterstützung der Verpflichteten bei der Erkennung mel-
depflichtiger Sachverhalte. Damit soll die Zusammenarbeit verbessert und 
sollen die Bedürfnisse der Strafverfolgungs- und sonstigen Behörden stärker 
berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 

– Anforderungen an automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse; 

– Regelung zu Rückmeldungen der Zentralstelle an Behörden; 

– Regelung zu Übermittlungsbeschränkungen; 

– Einrichtung eines parlamentarischen Gremiums; 

– Klarstellung zur Aufsicht über die Zentralstelle. 

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. 

                                                        
** Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhin-

derung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70 der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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C. Alternativen 
Keine Alternativen. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht für Informationspflichten ein wiederkehrender Erfül-
lungsaufwand in Höhe von 4.000 Euro sowie eine Entlastung des wiederkehren-
den Erfüllungsaufwands um jährlich insgesamt 590.000 Euro. Für erforderliche 
Prozessumstellungen entsteht zudem schätzungsweise ein einmaliger Mehrauf-
wand in Höhe von rund 965.000 Euro. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht eine Entlastung des wiederkehrenden Erfüllungsauf-
wands von jährlich rund 8,87 Mio. Euro. Der tatsächliche Minderbedarf kann ak-
tuell jedoch nicht abschließend beziffert werden aufgrund der vorgesehenen An-
passungen in Form der „Vortaten, die mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen“. 
Die Aufwände dafür sind dem Minderbedarf gegenüberzustellen. Hinzu kommt 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von etwa 150.000 Euro.  

F. Weitere Kosten 
Keine. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8294, 20/8652 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Berlin, den 11. Oktober 2023 

Der Finanzausschuss 

Alois Rainer 
Vorsitzender 

 
 

Dr. Jens Zimmermann 
Berichterstatter 

Matthias Hauer 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
– Drucksachen 20/8294, 20/8652 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der risikobasierten Arbeitsweise 

der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der risikobasierten Arbeitsweise 

der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Geldwäschegesetzes Änderung des Geldwäschegesetzes 

Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 30 
wie folgt gefasst: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: 

„§ 30 Analyse von Meldungen und Informatio-
nen“. 

„§ 30 u n v e r ä n d e r t  

 b) Die Angabe zu § 41 wird wie folgt gefasst:  

 „§ 41 Rückmeldung an Verpflichtete 
und Behörden“. 

 2. In § 26a Absatz 1 Nummer 1 werden die Wör-
ter „§ 28 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter 
„§ 28 Absatz 1 Satz 3“ ersetzt. 

2. Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

3. § 28 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

„Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben folgt die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen einem risikobasierten Ansatz.“ 

u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 „(2) Die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen untersteht 
der Aufsicht des Bundesministeriums der 
Finanzen. Bei der Wahrnehmung der 
Aufsicht ist die fachliche Unabhängigkeit 
der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen nach § 27 Absatz 2 zu be-
rücksichtigen. In den Fällen des Absatzes 
1 Satz 3 Nummer 1, 2, 5 und 6 ist die Auf-
sicht auf die Rechtsaufsicht beschränkt.“ 

 4. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

 

„§ 28a 

 Unterrichtung des Deutschen Bundestages 

 (1) Das Bundesministerium der Finan-
zen unterrichtet in Abständen von höchstens 
sechs Monaten ein Gremium des Deutschen 
Bundestages über die Erfüllung der Aufgaben 
der Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen gemäß § 28 Absatz 1 und 1a.  

 (2) Der Deutsche Bundestag bestimmt 
die Zahl der Mitglieder, die Zusammensetzung 
und die Arbeitsweise des Gremiums. Das Bun-
desministerium der Finanzen und die Zentral-
stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
sind ständig vertreten. Das Gremium be-
schließt anlassbezogen über die Hinzuziehung 
weiterer Stellen, soweit deren gesetzliche Zu-
ständigkeiten betroffen sind. 

 (3) Die Mitglieder des Gremiums sind 
zur Geheimhaltung aller Angelegenheiten ver-
pflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt 
geworden sind. Dies gilt auch für die Vertrete-
rinnen und Vertreter der hinzugezogenen wei-
teren Stellen.“ 

3. § 29 wird wie folgt geändert:  5. § 29 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „verar-
beiten,“ die Wörter „die aufgrund dieses Ge-
setzes übermittelt, erhoben oder abgefragt 
werden,“ eingefügt. 

a) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Ab-
sätze 2a bis 2c eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Ab-
sätze 2a bis 2c eingefügt: 

„(2a) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen darf bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten nach Ab-
satz 1 und beim Abgleich dieser personenbe-
zogenen Daten mit anderen Daten nach Ab-
satz 2 automatisierte Verfahren einsetzen 

„(2a) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen darf bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten nach Ab-
satz 1 und beim Abgleich dieser personenbe-
zogenen Daten mit anderen Daten nach Ab-
satz 2 automatisierte Anwendungen zur 
Datenanalyse einsetzen 

1. zur Risikobewertung,  1. zur Risikobewertung nach § 30 Ab-
satz 2 Satz 3,  

2. bei der operativen Analyse nach § 28 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. bei der strategischen Analyse nach § 28 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 8 

3. u n v e r ä n d e r t  

von Meldungen und sonstigen Informationen 
nach diesem Gesetz. Die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten in automatisierten 
Verfahren nach Satz 1, die ursprünglich vom 
Bundesnachrichtendienst, vom Bundesamt 
für Verfassungsschutz oder vom Militäri-
schen Abschirmdienst erhoben wurden, ist 
unzulässig. Personenbezogene Daten aus 
allgemein zugänglichen Quellen dürfen nicht 
automatisiert in die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in automatisierten Verfah-
ren einbezogen werden. 

von Meldungen und sonstigen Informationen 
nach diesem Gesetz. Folgende personenbe-
zogene Daten dürfen in automatisierten An-
wendungen zur Datenanalyse nach Satz 1 
nicht verarbeitet werden: 

 1. Daten, die ursprünglich durch den 
Bundesnachrichtendienst, das Bun-
desamt für Verfassungsschutz, die 
Verfassungsschutzbehörden der 
Länder oder den Militärischen Ab-
schirmdienst erhoben wurden; 

 2. Daten, die durch eine Maßnahme 
nach den §§ 100a, 100b, 100c, 100f, 
100g, 100h, 100i, 100k Absatz 1 
Satz 2, den §§ 110a, 163f der Straf-
prozessordnung oder aus vergleich-
bar schwerwiegenden Eingriffen in 
die informationelle Selbstbestim-
mung gewonnen wurden; 

 3. biometrische Daten.  

 Folgende Datenarten dürfen mittels einer 
automatisierten Anwendung zur Daten-
analyse verarbeitet werden: der Familien-
name, die Vornamen, frühere Namen, an-
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

dere Namen, Aliaspersonalien, abwei-
chende Namensschreibweisen, Name der 
juristischen Person, das Geschlecht, das 
Geburtsdatum, der Geburtsort, der Ge-
burtsstaat, der Familienstand, die aktuel-
len und bisherigen Staatsangehörigkeiten, 
die gegenwärtigen und bisherigen An-
schriften, die Nummer eines Legitimati-
onsdokumentes einschließlich der ausstel-
lenden öffentlichen Stelle, eigene oder je-
weils genutzte Telekommunikationsan-
schlüsse sowie Adressen für elektronische 
Post, elektronische Adressen für neue 
Zahlungsmethoden (Wallet-Adressen), 
sonstige Angaben zur beruflichen Er-
reichbarkeit und Daten über die Ge-
schäftsbeziehung gemäß § 1 Absatz 4 ei-
ner Person mit einem Verpflichteten nach 
§ 2, insbesondere Daten eines bei einem 
Verpflichteten geführten Kontos. Perso-
nenbezogene Daten aus allgemein zugäng-
lichen Quellen dürfen nicht automatisiert 
in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in automatisierten Anwendungen 
zur Datenanalyse einbezogen werden. 

(2b) Beim Einsatz automatisierter Ver-
fahren nach Absatz 2a sind selbstlernende 
und automatisierte Systeme, die jeweils ei-
genständig Gefährlichkeitsaussagen über 
Personen treffen können, unzulässig. 

(2b) Durch den Einsatz automatisierter 
Anwendungen zur Datenanalyse nach Ab-
satz 2a können Meldungen und sonstige 
Informationen im Datenbestand der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen dahingehend bewertet und iden-
tifiziert werden, ob relevante Anhalts-
punkte bestehen, dass ein Vermögensge-
genstand mit Geldwäsche, mit Terroris-
musfinanzierung oder mit einer sonstigen 
Straftat im Zusammenhang steht. Hierzu 
können Beziehungen zwischen Personen, 
Personengruppierungen, Institutionen, 
Organisationen, Objekten und Sachen 
hergestellt, unbedeutende Informationen 
und Erkenntnisse ausgeschlossen und die 
eingehenden Erkenntnisse bekannten 
Sachverhalten zugeordnet werden. Hierzu 
werden die von den Verpflichteten bei der 
Abgabe einer Meldung anzugebenden In-
formationen und sonstige Informationen 
im Datenbestand der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen mit den 
Parametern für die Risikobewertung nach 
§ 30 Absatz 2 Satz 2 bis 8 oder Parame-
tern für die operative und strategische 
Analyse automatisiert auf Beziehungen 
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und mögliche Übereinstimmungen abge-
glichen. Selbstlernende und automatisierte 
Systeme, die eigenständig Gefährlichkeits-
aussagen über Personen treffen können, sind 
unzulässig. 

(2c) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen darf zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach diesem Gesetz Informati-
onen nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 
erheben, verarbeiten und mit anderen Daten 
abgleichen.“ 

(2c) u n v e r ä n d e r t  

c) Nach Absatz 3 werden die folgenden Ab-
sätze 4 und 5 eingefügt: 

c) Nach Absatz 3 werden die folgenden Ab-
sätze 4 und 5 eingefügt: 

„(4) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen darf personenbezo-
gene Daten, die bei ihr vorhanden sind, ver-
arbeiten, um den Einsatz automatisierter 
Verfahren vorzubereiten, die sie zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz ein-
setzt. 

„(4) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen darf personenbezo-
gene Daten, die bei ihr vorhanden sind, ver-
arbeiten, um den Einsatz automatisierter An-
wendungen zur Datenanalyse vorzuberei-
ten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz einsetzt. 

(5) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen stellt durch organisa-
torische und technische Maßnahmen sicher, 
dass Daten nur gemäß ihrer rechtlichen Ver-
wendbarkeit verarbeitet werden.“ 

(5) Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen stellt durch organisa-
torische und technische Maßnahmen sicher, 
dass Daten nur gemäß ihrer rechtlichen Ver-
wendbarkeit verarbeitet werden. Hierbei 
sind auch Begrenzungen der Zugriffsmög-
lichkeiten auf die automatisierten Anwen-
dungen zur Datenanalyse vorzusehen.“ 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. d) u n v e r ä n d e r t  

 e) Die folgenden Absätze 7 und 8 werden an-
gefügt: 

 „(7) Die oder der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit führt mindestens alle zwei 
Jahre Kontrollen der Datenverarbeitung 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten nach Ab-
satz 1 durch. Diese Kontrollen erfolgen 
unbeschadet ihrer oder seiner in § 14 des 
Bundesdatenschutzgesetzes genannten 
Aufgaben. 

 (8) Sofern die oder der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit Verstöße nach § 16 Ab-
satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes be-
anstandet hat, kann sie oder er geeignete 
Maßnahmen anordnen, wenn dies zur Be-
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seitigung eines erheblichen Verstoßes ge-
gen datenschutzrechtliche Vorschriften 
erforderlich ist.“ 

4. § 30 wird wie folgt geändert: 6. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  

„§ 30 

 

Analyse von Meldungen und Informatio-
nen“. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „die Mel-
dungen nach den §§ 43 und 44 sowie 
die Mitteilungen nach § 31b der Abga-
benordnung, um zu prüfen, ob der ge-
meldete Sachverhalt im Zusammen-
hang mit Geldwäsche, mit Terrorismus-
finanzierung oder mit einer sonstigen 
Straftat steht“ durch die Wörter „ver-
dächtige Transaktionen und sonstige 
Informationen, die im Hinblick auf 
Geldwäsche, damit zusammenhän-
gende Vortaten oder Terrorismusfinan-
zierung von Belang sind, mit dem Ziel 
der Verhinderung, Aufdeckung und 
Unterstützung bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung“ ersetzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t  

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Art und Umfang der Analyse haben 
sich am Risiko der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung zu orientie-
ren. Für die risikogerechte Identifika-
tion relevanter Meldungen und Infor-
mationen kann die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen auto-
matisierte Verfahren nach § 29 Ab-
satz 2a (Risikobewertungssysteme) ein-
setzen. Dabei soll auch der Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 
berücksichtigt werden. Die Übermitt-
lung von Sachverhalten nach § 32 Ab-
satz 2 Satz 1 wird durch einen Amtsträ-
ger veranlasst. Die Risikobewertungs-
systeme sind regelmäßig auf ihre Zie-
lerfüllung einschließlich einer Zufalls-
auswahl zu überprüfen. Die Zentral-

„Art und Umfang der Analyse haben 
sich am Risiko der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung zu orientie-
ren. Für die risikogerechte Identifika-
tion relevanter Meldungen und Infor-
mationen kann die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen auto-
matisierte Anwendungen zur Daten-
analyse nach § 29 Absatz 2a (Risikobe-
wertungssysteme) einsetzen. Dabei soll 
auch der Grundsatz der Wirtschaftlich-
keit der Verwaltung berücksichtigt wer-
den. Die Übermittlung von Sachverhal-
ten nach § 32 Absatz 2 Satz 1 wird 
durch einen Amtsträger veranlasst. Die 
Risikobewertungssysteme sind regel-
mäßig auf ihre Zielerfüllung einschließ-
lich einer Zufallsauswahl zu überprü-
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stelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen legt die Parameter der Prüfung 
im automatisierten Verfahren nach § 29 
Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 im Beneh-
men mit Vertretern der Strafverfol-
gungsbehörden, des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, des Bundesnach-
richtendienstes und des Militärischen 
Abschirmdienstes des Bundesministeri-
ums der Verteidigung fest. Die Zentral-
stelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen kann hierbei über die Analyse-
pflicht nach Satz 1 hinaus Parameter für 
die Identifikation von Meldungen und 
Informationen, die im Hinblick auf 
sonstige Straftaten von Belang sind, be-
rücksichtigen. Für die Bereiche Inneres, 
Justiz und Finanzen bestimmt das je-
weils zuständige Landesministerium o-
der die jeweils zuständige Senatsver-
waltung die Vertreter der Strafverfol-
gungsbehörden des jeweiligen Landes, 
für den Generalbundesanwalt beim 
Bundesgerichtshof das Bundesministe-
rium der Justiz. Einzelheiten der Risi-
kobewertungssysteme dürfen nicht ver-
öffentlicht werden, soweit die Veröf-
fentlichung die gesetzliche Aufgaben-
erfüllung der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen, der Straf-
verfolgungsbehörden, des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, des Bundes-
nachrichtendienstes oder des Militäri-
schen Abschirmdienstes des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung gefährden 
könnte.“ 

fen. Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen legt die Para-
meter der Prüfung in automatisierten 
Anwendungen zur Datenanalyse nach 
§ 29 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 im 
Benehmen mit Vertretern der Strafver-
folgungsbehörden, des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, des Bundes-
nachrichtendienstes und des Militäri-
schen Abschirmdienstes des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung fest. Die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen kann hierbei über die 
Analysepflicht nach Satz 1 hinaus Para-
meter für die Identifikation von Mel-
dungen und Informationen, die im Hin-
blick auf sonstige Straftaten von Belang 
sind, berücksichtigen. Für die Bereiche 
Inneres, Justiz und Finanzen bestimmt 
das jeweils zuständige Landesministe-
rium oder die jeweils zuständige Se-
natsverwaltung die Vertreter der Straf-
verfolgungsbehörden des jeweiligen 
Landes, für den Generalbundesanwalt 
beim Bundesgerichtshof das Bundesmi-
nisterium der Justiz. Einzelheiten der 
Risikobewertungssysteme dürfen nicht 
veröffentlicht werden, soweit die Ver-
öffentlichung die gesetzliche Aufga-
benerfüllung der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen, der 
Strafverfolgungsbehörden, des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz, des Bun-
desnachrichtendienstes oder des Militä-
rischen Abschirmdienstes des Bundes-
ministeriums der Verteidigung gefähr-
den könnte.“ 

 7. § 31 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„keine“ die Wörter „in diesem oder in an-
deren Gesetzen geregelten“ eingefügt.  

 b) In Absatz 4 Satz 1, Absatz 4a Satz 1, Ab-
satz 5 Satz 2, Absatz 7 Satz 2 werden je-
weils die Wörter „§ 28 Absatz 1 Satz 2“ 
durch die Wörter „§ 28 Absatz 1 Satz 3“ 
ersetzt. 

5. Dem § 32 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  8. u n v e r ä n d e r t  

„Anstelle der Übermittlung an die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden nach Satz 1 kann die 
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Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen die Informationen zu sonstigen Straftaten zum 
automatisierten Datenabruf nach Absatz 4 bereit-
stellen.“ 

6. § 39 wird wie folgt geändert:  9. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „jede 
automatisierte Datei mit personenbezogenen 
Daten, die“ durch die Wörter „jedes automa-
tisierte Verfahren zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten nach § 29 Absatz 2a, 
das“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) In der Errichtungsanordnung sind 
festzulegen: 

 

1. Bezeichnung der verantwortlichen 
Stelle,  

 

2. Rechtsgrundlage und Zweck der Verar-
beitung,  

 

3. Personenkreis, über den Daten gespei-
chert werden, 

 

4. Arten der zu speichernden personenbe-
zogenen Daten,  

 

5. Arten der personenbezogenen Daten, 
die der Erschließung der Sammlung 
dienen,  

 

6. Anlieferung oder Eingabe der zu spei-
chernden Daten,  

 

7. Voraussetzungen, unter denen gespei-
cherte personenbezogene Daten an wel-
che Empfänger und in welchen Verfah-
ren übermittelt werden,  

 

8. Prüffristen und Speicherungsdauer so-
wie 

 

9. Protokollierung.“  

 10. § 41 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 41 

 Rückmeldung an Verpflichtete und 
Behörden“. 
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 b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

 „(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 gel-
ten auch im Falle des § 44 dieses Gesetzes 
und des § 31b Absatz 2 der Abgabenord-
nung.“ 

7. § 43 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Gibt der Verpflichtete zusätzlich zu der 
Meldung eines nach Satz 1 meldepflichtigen 
Sachverhalts auch eine Strafanzeige oder ei-
nen Strafantrag ab, so teilt er dies der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen mit Abgabe der Meldung mit.“ 

 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird das Wort „den“ gestri-
chen. 

 

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:  

„Sie kann im Benehmen mit Strafver-
folgungsbehörden, Aufsichtsbehörden 
und sonstigen Behörden nach diesem 
Gesetz auch typisierte Transaktionen 
bestimmen, die nicht von der Melde-
pflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 
Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend.“ 

 

8. Dem § 46 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

12. u n v e r ä n d e r t  

„Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen bestimmt im Benehmen mit Vertretern 
der Strafverfolgungsbehörden Kriterien, bei deren 
Vorliegen sie einen Sachverhalt grundsätzlich in-
nerhalb der Frist nach Satz 1 Nummer 2 analy-
siert. Hierbei können solche Sachverhalte be-
stimmt werden, die bereits vor Ablauf der Frist 
nach Satz 1 Nummer 2 mit vereinfachter Analyse 
an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
übermittelt werden. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt ent-
sprechend.“ 

 

9. Dem § 59 wird folgender Absatz 15 angefügt: 13. § 59 wird wie folgt geändert: 

 a) Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

 „Für Güterhändler, die nicht mit Kunst, 
Schmuck, Uhren, Edelmetall, Edelsteinen, 
Kraftfahrzeugen, Schiffen, Motorbooten 
oder Luftfahrzeugen handeln, besteht die 
Pflicht zur Registrierung spätestens ab 
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dem 1. Januar 2027. Die Registrierungs-
pflicht gilt nicht für Annahmestellen, die 
nach Maßgabe des § 29 Absatz 6 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 Sport-
wetten vermitteln.“ 

 b) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„31. Dezember 2023“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2027“ ersetzt. 

 c) Folgender Absatz 15 wird angefügt: 

„(15) Informationen können erstmalig nach 
§ 32 Absatz 2 Satz 4 zum automatisierten Daten-
abruf bereitgestellt werden, sobald das Verfahren 
zum automatisierten Datenabruf es ermöglicht, 
dass die Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen Informationen spezifisch für den Ab-
ruf durch eine oder mehrere Strafverfolgungsbe-
hörden kennzeichnet. Ab diesem Zeitpunkt wer-
den für die Dauer von zwei Jahren die Informati-
onen für Strafverfolgungsbehörden, die am auto-
matisierten Abruf nach § 32 Absatz 4 teilnehmen, 
anstelle einer Übermittlung nur automatisiert be-
reitgestellt. Nach Ablauf dieser Frist kann die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen gegenüber allen Strafverfolgungsbehörden 
von einer Übermittlung absehen, wenn eine Eva-
luierung des Bundesministeriums der Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern und für Heimat und dem Bundesministe-
rium der Justiz ergibt, dass sich eine Bereitstel-
lung zum automatisierten Abruf anstelle der Über-
mittlung in der Praxis bewährt hat.“ 

„(15) u n v e r ä n d e r t  

Artikel 2 Artikel 2 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 
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